
Satzung der Latonba AG

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet
Latonba AG

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Heidelberg.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die 
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen und zu 
übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft ist 
weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von Geschäften 
mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach KWG nicht erforderlich ist, 
vorzunehmen.

(2) Weiterhin kann die Gesellschaft im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im 
In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten 
errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, 
solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren 
ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von 
Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von 
Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, 
finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige 
Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet 
der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb 
ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform 
auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräußern, sie 
unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen 
schließen.

(3) Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die 
geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck und die allgemeine Geschäftsstrategie 
unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres 
Zwecks und der Geschäftsstrategie erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen 
selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Durchführung der 
Tätigkeiten liegt im freien Ermessen der Gesellschaft und deren Vertretungsorganen, 
inhaltliche Beschränkungen jedweder Art bestehen nicht. Abweichungen von der 
allgemeinen Geschäftsstrategie sind, soweit diese der Förderung entsprechend 
dienen, zulässig.

(4) Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.

705794578.1 Seite 1 von 11



§ 3 Dauer und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 4 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

B. Grundkapital und Aktien

§ 5 Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

4.600.000,00 EUR
- vier Millionen sechshunderttausend Euro -

(2) Es ist eingeteilt in 4.600.000 Stückaktien, die jeweils einen anteiligen Betrag von je 
1,00 EUR je Stückaktie am Grundkapital verkörpern.

(3) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch für neue Aktien aus einer 
Kapitalerhöhung, sofern der Erhöhungsbeschluss keine abweichende Bestimmung 
trifft.

(4) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaigen Gewinnanteil- und 
Erneuerungsscheinen bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Das 
gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine. Der Anspruch des Aktionärs 
auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.

(5) Bei der Ausgabe neuer Aktien kann die Gewinnanteilsberechtigung abweichend von § 
60 Abs. 2 AktG festgelegt werden.

§ 5 a Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, für höchstens fünf Jahre nach Eintragung dieses genehmigten 
Kapitals in die Satzung der Gesellschaft das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates um insgesamt bis zu EUR 2.300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 
2.300.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmalig oder mehrmals gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Die neuen Aktien können 
gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut oder einem 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht).
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Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Des Weiteren ist der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats hierbei ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder 
teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in den folgenden 
Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse 
gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), 
die ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Ausgabepreis 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der 
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 
und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist 
der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige 
Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bzw. 
Ausgabepreis bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter 
gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von 
der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder 
den Dritten zu zahlen ist;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie 
z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder 
bei sonstigen Sacheinlagen, auch bei Einbringung von Schuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;

(iii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. den zur 
Optionsausübung oder Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, 
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser 
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im 
Sinne von § 18 AktG, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90% 
der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue auf 
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder 
Optionspflichten als Aktionär zustehen würde.

(iv) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sichergestellt 
ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird.

(v) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsamts den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 
jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022 
abzuändern.
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C. Organisation der Gesellschaft

I. Vorstand

§ 6 Vorstand/Zusammensetzung und Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat 
bestimmt die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder; er kann auch stellvertretende 
Vorstandsmitglieder bestellen, welche in Bezug auf die Vertretung der Gesellschaft 
nach außen dieselben Rechte wie ordentliche Mitglieder des Vorstandes haben.

(2) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorstandsvorsitzenden oder 
Vorstandssprecher ernennen. Der Aufsichtsrat kann weitere Vorstandsmitglieder zu 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oderVorstandssprechern ernennen.

(3) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen.

§ 7 Vertretung

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein.

(2) Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen vertreten.

(3) Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann jedoch einzelnen, mehreren oder sämtlichen 
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

(4) Soweit rechtlich zulässig, kann der Aufsichtsrat einzelnen Vorstandsmitgliedern 
allgemein oder im Einzelfall durch Beschluss gestatten, Rechtsgeschäfte mit der 
Gesellschaft als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung von dem Verbot der 
Mehrfachvertretung, § 181 BGB). § 112 AktG ist zu beachten.

§ 8 Führung der Geschäfte

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften, dieser Satzung und der Geschäftsordnung.

(2) Der Vorstand bedarf in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen sowie zur Erteilung von 
Einzel- oder Gesamtprokura stets der Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat 
kann in seiner Geschäftsordnung oder der Geschäftsordnung für den Vorstand oder 
durch Beschluss anordnen, dass weitere bestimmte Arten von Geschäften und/oder 
Maßnahmen nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

(3) Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst, wenn nicht das 
Gesetz, diese Satzung oder eine etwaige Geschäftsordnung etwas anderes 
bestimmen. Sofern der Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern besteht, gibt die 
Stimme des Vorstandsvorsitzenden oder des Vorstandssprechers, sofern ein 
Vorstandsvorsitzender oder ein Vorstandssprecher bestimmt ist, bei 
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Stimmengleichheit den Ausschlag, wenn nicht das Gesetz, diese Satzung oder die 
Geschäftsordnung etwas anderes bestimmen.

II. Aufsichtsrat

§ 9 Zusammensetzung, Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, sofern der Aufsichtsrat nicht aus 
zwingenden rechtlichen Gründen aus mehr Mitgliedern bestehen muss.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Wahl 
erfolgt für die längste nach §§ 30, 102 AktG jeweils zulässige Dauer, sofern die 
Hauptversammlung bei der Wahl keine kürzere Amtsdauer festlegt. Die Wiederwahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.

(3) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
Ersatzmitglieder wählen, die in der bei der Wahl festzulegenden Weise diejenigen 
Mitglieder des Aufsichtsrates ersetzen, die vor Ablauf ihrer Amtsdauer ausscheiden.

(4) Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf 
seiner Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten 
Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden, es sei denn, für das 
ausgeschiedene Mitglied ist ein Ersatzmitglied nachgerückt. Die Amtsdauer des neu 
gewählten Mitglieds oder eines nachgerückten Ersatzmitglieds gilt für den Rest der 
Amtsdauer des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die 
Hauptversammlung bei der Wahl keine andere Amtsdauer - unter Beachtung der 
§§ 30, 102 AktG - festlegt.

(5) Rückt ein Ersatzmitglied an die Stelle eines ausgeschiedenen Mitglieds, so kann in der 
nächsten Hauptversammlung dennoch ein neues Aufsichtsratsmitglied an Stelle des 
ausgeschiedenen Mitglieds gewählt werden. In diesem Fall endet die Amtszeit des 
nachgerückten Ersatzmitglieds mit dem Beginn der Amtszeit des nachgewählten 
Aufsichtsratsmitglieds und, sofern die Hauptversammlung nicht etwas anderes 
beschließt, lebt die bisherige Stellung des Ersatzmitglieds als Ersatzmitglied wieder 
auf.

§ 10 Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichts
ratsmitglieder (neu) gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung 
stattfindenden Aufsichtsratssitzung, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
oder mehrere Stellvertreter. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters 
entspricht, soweit bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer 
Amtszeit als Mitglieder des Aufsichtsrates.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder einer der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus 
seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche 
Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.
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§ 11 Einberufung von Aufsichtsratssitzungen

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden und im Falle seiner 
Verhinderung durch seinen Stellvertreter mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich (auch 
per Telefax), fernschriftlich oder telegrafisch einberufen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann die Frist angemessen abgekürzt werden und 
die Einberufung auch mündlich, fernmündlich oder per Email erfolgen.

(2) Der Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter bestimmt den 
Sitzungsort. In der Einladung sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung so 
eindeutig anzugeben, dass bei der Sitzung abwesende Aufsichtsratsmitglieder von 
ihrem Recht der schriftlichen Stimmenabgabe Gebrauch machen können.

§ 12 Beschlussfassung

(1) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Präsenzsitzungen gefasst. 
Sitzungen des Aufsichtsrates können auch in Form von Telefon- oder 
Videokonferenzen abgehalten werden bzw. einzelne Aufsichtsratsmitglieder können zu 
Sitzungen telefonisch oder im Wege der Videoübertragung zugeschaltet werden, wenn 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies anordnet. Telefonisch oder per 
Videoübertragung zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrates gelten in diesem Fall als 
anwesend, sodass Beschlüsse in Form einer Telefon- oder Videokonferenz bzw. 
Videoübertragung gefasst werden können. Der Aufsichtsrat kann in seiner 
Geschäftsordnung ferner vorsehen, dass eine Beschlussfassung außerhalb von 
Sitzungen durch schriftliche, telekopierte, fernmündliche oder andere vergleichbare 
Formen der Stimmabgabe, etwa durch elektronische Übermittlung (beispielsweise per 
E-Mail oder andere elektronische Messengerdienste), zulässig ist.

(2) Eine Beschlussfassung ohne Einhaltung der Einberufungsfrist oder eine 
Beschlussfassung durch schriftliche (auch Telefax), telekopierte, fernmündliche oder 
andere vergleichbare Formen der Abstimmung sind zudem zulässig, wenn alle 
Mitglieder des Aufsichtsrates teilnehmen und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem 
Verfahren widerspricht. Ist ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß 
angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, wenn alle Mitglieder des 
Aufsichtsrates teilnehmen und kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind oder durch 
schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnehmen. Beschlüsse werden, 
soweit nicht gesetzlich oder nach dieser Satzung etwas anderes vorgeschrieben ist, 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Ein Mitglied nimmt auch dann an der 
Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden, bei Wahlen das Los den Ausschlag.

(4) Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet die Aufsichtsratssitzungen und bestimmt die 
Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art der Abstimmung.

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates wird eine Niederschrift 
angefertigt. Die Niederschrift ist von dem Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. im Falle 
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seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu unterzeichnen. In der Niederschrift 
sind der Ort und das Datum der Sitzung und die Art der Beschlussfassung, die 
Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung und der wesentliche Inhalt der 
Verhandlungen sowie die gefassten Beschlüsse festzustellen. Die Niederschrift ist 
allen Mitgliedern zuzuleiten.

(6) Der Aufsichtsrat kann zu seinen Sitzungen zur Beratung über einzelne Gegenstände 
Sachverständige und Auskunftspersonen einladen. Er kann einzelne der ihm 
obliegenden Aufgaben einzelnen oder mehreren seiner Mitglieder übertragen, sofern 
dem nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

(7) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung 
betreffen, zu beschließen.

(8) Der Vorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter ist ermächtigt, im 
Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats 
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

§ 13 Vergütung des Aufsichtsrats

(1) Die Hauptversammlung der Gesellschaft kann für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine 
Vergütung beschließen.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben Anspruch auf Ersatz ihrer mit der 
Wahrnehmung ihres Amtes unmittelbar verbundenen Auslagen. Eine etwa von 
Aufsichtsratsmitgliedern zu entrichtende Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) auf die 
Vergütung oder den Auslagenersatz ist der Gesellschaft in Rechnung zu stellen und 
den Aufsichtsratsmitgliedern zu erstatten.

(3) Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine 
Haftpflichtversicherung abschließen, die die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Aufsichtsratstätigkeit ganz oder teilweise abdeckt.

III. Hauptversammlung

§ 14 Einberufung

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet alljährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres statt. Diese beschließt über die Entlastung des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des 
Abschlussprüfers sowie in den im Gesetz oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen 
über die Feststellung des Jahresabschlusses.

(2) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn es das Interesse der 
Gesellschaft verlangt.

(3) Jede Hauptversammlung wird durch den Vorstand unter Mitteilung der Tagesordnung 
einberufen. Für die Einberufung der Hauptversammlung und die Einberufungsfrist 
gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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(4) Die Hauptversammlungen der Gesellschaft finden am Sitz der Gesellschaft oder einem 
anderen vom Vorstand der Gesellschaft bestimmten Ort in der Bundesrepublik 
Deutschland oder der Schweiz mit mindestens 100.000 Einwohnern statt.

(5) Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Vorstands auszugsweise oder 
vollständig in Bild und Ton übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer 
Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit Zugang hat.

(6) Der Vorstand ist bis zum 1. März 2028 ermächtigt, vorzusehen, dass die Versammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird 
(virtuelle Hauptversammlung). Mitgliedern des Aufsichtsrats ist im Falle der virtuellen 
Hauptversammlung die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung gestattet.

§ 15 Teilnahmerecht und Stimmrecht

(1) Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sind 
davon abhängig, dass sich die Aktionäre vor der Versammlung anmelden. Die 
Einzelheiten bestimmt der Vorstand oder die Hauptversammlung Einladende in der 
Einberufung.

(2) ZurTeilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres 
Aktienbesitzes rechtzeitig vor der Hauptversammlung vor Ablauf der hierzu bestimmten 
gesetzlichen Frist bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung bezeichneten Stelle 
anmelden.

(3) Der Nachweis des Aktienbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung (Nachweisstichtag) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter 
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs (6) Tage vor dem 
Tag der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen 
zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen. Der Nachweis ist durch Bestätigung 
eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts in Textform (§ 126 b 
BGB) zu erbringen. Die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache 
verfasst sein. In der Einladung können weitere Sprachen, in denen die Bestätigung 
verfasst sein kann, sowie weitere Institute, von denen der Nachweis erstellt werden 
kann, zugelassen werden.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 
der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, 
Umfang und Verfahren der Briefwahl im Einzelnen zu regeln. Eine etwaige 
Ermöglichung der Briefwahl und die dazu getroffenen Regelungen sind mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.
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(5) Der Vorstand ist ferner ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der 
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist 
auch ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Eine etwaige Ermöglichung 
der Online-Teilnahme und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.

(6) Für die Berechnung von Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung 
zurückzurechnen sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 16 Vorsitz

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder 
im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Sind Vorsitzender und Stellvertreter 
nicht anwesend, übernimmt das dritte Aufsichtsratsmitglied die Leitung. Ist kein 
Aufsichtsratsmitglied anwesend oder zur Leitung der Versammlung bereit, führt, wenn 
für diesen Fall vom Aufsichtsrat keine Bestimmung getroffen worden ist, eine von der 
Versammlung bestimmte Person den Vorsitz.

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung, bestimmt die Reihenfolge der 
Verhandlungsgegenstände der Tagesordnung und die Art und Form der Abstimmung.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen an der 
Hauptversammlung persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die 
Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung aus wichtigem Grund nicht möglich, so 
kann es an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung 
teilnehmen.

§ 17 Beschlussfassung und Wahlen

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Aktionäre können sich in der 
Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Sofern die Vollmacht nicht einer von § 135 AktG 
erfassten Person oder Institution erteilt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der 
Textform. Der Nachweis der Vollmacht kann der Gesellschaft auch auf einem vom 
Vorstand zu bestimmenden und in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt zu 
machenden Weg elektronischer Kommunikation übermittelt werden.

(2) Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, sofern nicht das Gesetz oder diese Satzung zwingend eine größere Mehrheit 
vorschreibt. Sofern das Gesetz außer Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit erfordert, 
fasst die Hauptversammlung ihre Beschlüsse zudem mit der einfachen Mehrheit des 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, sofern das Gesetz keine größere 
Kapitalmehrheit zwingend vorschreibt. Dies gilt auch für Satzungsänderungen 
(einschließlich dieser), Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern und 
Kapitalmaßnahmen, soweit für diese nicht zwingend eine größere Mehrheit als eine 
einfache Mehrheit gesetzlich vorgeschrieben ist.
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D. Jahresüberschuss und Gewinnverwendung

§ 18 Jahresüberschuss, Gewinnverwendung

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 264 HGB) den Jahresabschluss 
(Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) sowie den Lagebericht, 
soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen 
und nach Prüfung durch den Abschlussprüfer, soweit eine solche gesetzlich 
erforderlich ist, mit dem Prüfungsbericht und einem Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinnes unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht des Vorstandes und 
den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 
der Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten; dabei hat er auch zu 
dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer Stellung 
zu nehmen. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen 
des Vorstands und der Bericht des Abschlussprüfers zugegangen sind, dem Vorstand 
zuzuleiten; § 171 Abs. 3 Satz 2 AktG bleibt unberührt. Billigt der Aufsichtsrat nach 
Prüfung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und 
Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Hauptversammlung zu überlassen. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht, 
so obliegt die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung.

(3) Die Hauptversammlung kann beschließen, den Bilanzgewinn teilweise oder vollständig 
im Wege einer Sachausschüttung an die Aktionäre auszukehren.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bei der Feststellung 
des Jahresabschlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzlichen 
Rücklagen einzustellenden Beträge und eines etwaigen Verlustvortrages verbleibt, 
zum Teil oder ganz in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

E. Schlussbestimmungen

§ 19 Gründungskosten

Die mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten, wie Kosten dieser Urkunde, ihrer 
Ausfertigung, der Eintragung beim Registergericht und etwa anfallende Steuern trägt die 
Gesellschaft bis zu einem Endbetrag von 2.500,00 EUR.
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Bescheinigung gemäß § 181 Absatz 1 Satz 2 AktG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit den in meiner 
Urkunde, UVZ-Nr. 247/2023, vom 29. März 2023 gefassten Beschluss der außerordentlichen 
Hauptversammlung über die Neufassung der Satzung übereinstimmen.

Alle früheren Bestimmungen sind damit aufgehoben.

Berlin, den 4. April 2023

LS.

gez. Kollmorgen

(Alexander Kollmorgen) 
Notar
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